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ZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

6rw"'.gr.irt

MIschgrbi.1

Mon der baulichen Nutzung

11 loh I du Voltg.sthosst

0.5 Grundlläche I GRZ I

(p Gtschossflöch, IGFZI

Bauweise
D altru Bauw.iu
b hund,l' I abw.ichtnd.) Bauw!'iu

••• - Bougrenze

0'-25' Dochneigung

Verkehrsflöche

Gehweg
Fahrbahn

Sonstige Festsetzung!.!!

• • •

•••
-5-

Abgrenzung unhrschledlicher Hulzung

Grrou des röumlich. 6eltungsbl'relChes

MoRe in M.lu

'Drhanden. G.boud.

flöclll' fur Yersorgungsonlog.n I [Iektrizllol )

lerlungsrecht

Fullscherno der MutlunQsschoblone

&R1 ~ n



A. Rechtliche

SATZUNG

Grundlagg
GrundstUcke.die an die Bahnlinie anqrenzen,

dürfen nur mit dauerhaften, tür-und torlosen

Einfriedigungen versehen werden.,.....--

Se ;

. , .

.,.~ .. • • .J:'I ..
• 0

Ul<: nlCl1t uoc::rbau:)ar~n .,;.:::unc.i:.,Jc>t::f ... .: .•': ':;.:1 ... , .,jWel:'

Sle nlent als ~ugang, Z<1fahrt oder ~ge~rl.~chen

Glen'<:!n, landscnaftsgiirtnerisch <'lnZuleg~n. Oa;.,e. ';lnd

AufeJllungen und Abgrabungen nicht ZUlJSSlg •

E.intr ted i:;JoJngen

eilt lang der öLfentlichen Straßen Sind bis zu l;:lner ~_

samthöhe von 1,B m zulässig. Bei dem über 0,3 m !l1:1

ausge:HZ!nden Tcdl der Einfriedigung doJr( es sich nIC~t.

um g~schl.ossen_ llnfriedigungen handeln.

Dl.e: A.J,je:1f ...cnen der baJ!..iche:'l A.,13;~ 1:1nd 1:'1 ht::~.p.:l

F):-ot.dne:l zu ~~5t.alt~'.

~~r~gen 511'10 nur Inner~~~b c~r _~~rl3U~31.~ U~~~i·

~tjc~~t.acl)en =J~aS3.).

"",roe:ln ... agen

B.1.10run.J:'l3SreC:1: .1'::,:(' j

,\os. .. 3B.:.; Je.; J:1C ..cU..

üle uac.I:·lI:.~..lDg dJ.:-f 27 ";:-ao :'I~C:l.t uoersteigen, ;>jcner

s.nd mit o~endun;3[telem ~uterial einz~dec~en.

2.5

-..

1.1.4 Stl! ..., ... tze uno Gara,;,en (§ 9 Abs. 1 zift . .; BBaJG .Jod

:i 12 BoJut....Oj

§ 22 Abs. 4 BanNVObesondere ( Abweichendü ) ß~UWC1SC

offene Bauweise ( § 22 Abs. 2 BauNVQ 1

~ewerblicne NebengebJude und Garagen SInd ohn~ Einhal

tung eines seitlichen Grenz~bsl~:ldes innerhalh a~r

überbaubaren Grundstüc~~(i~chen ZUI~S~lg.

Bauweise ( § 9 Abs. 1 Zif[. 2 ßBauG und § 22 BauNVO J

• ', <.I"': '~'S/IlJt;'p .. n ',lO ..H?';IU!llole:1 .".o.IW'\S"" s.nJ ;le

r1a...:t"U:;e:J"u(..e enl"pt~CncnJ Jer oit.~nen B.lUW!?l;;e mit

seitlichem ~renzaDstand zu ~rtlchtcn, dabei können Ge

baudel..3:lgen übet 50 m z<.Jl)c1asse:, ....erden.

;,;'$ AIJSndll;fle ";.):'In ...J le ZoJ ll. Jer Va .. qe~c ..o,)sse um ein

G~SC:loß ~oer~chrlt.t.en ~erd~n, w~'n da~el e1ne Geschoß-

f_a-l1l!:lz.J-\~ .....on :,l'i ", .. C • ..lnr: ~ "

a) GrundfLachenzahl GRZ, Geschoßelächen~3hl GFz

iSS 19 une 20 dau.-rJ) ~:1t~p:-echend o~n Plane In-

bl <:.3:11 der V~ ...ge~cllo.sS\: I) 18 o.lu·;;;ljl '2'nt.5?rec:teno

~~n ?lan~ln3chrleben,

sc:-t:- it'ben,

VO!"llanatme Einzelhanuels- und H03ndelal:>etrlebe dürfen

in betrIebsnotwendigem U~f3ng erweitert werden, soiern

die aetrieo5St[U~tU[ erha:ten bleibt.

'::>ernaß 5 1 Abs. 5 und 9 B<hJNVO i.st die Erricntung von

clnzelhandels- und Handelbetcieben mit VeckaJf an End

ve~braucne[ nicht zulässig. ~ls Ausnahme können Be

triebe zu~elassen werden, die in verbindung mit hand

we:kli.cllen lJienstleistungen stehen und Bete ie!::le, die

der unmittelodren Versor·]ung des Gebietes dienen.

1.1.2 I~ß tier baulichen Nutzung (S 9 Abs. 1 zire. 1 BBauG

u:'Id 55 16 f f. Ba:JNVO)

1. 1. 3

§ 8 BauNVO

§ 6 BauNVO

Gewerbcgcbiet GE

Mischgebiet MI

Dcl<.lliche Nutzung

Art der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Ziff. 1 BBauG )

Planungareclltll..:he Fe:it.soItZ;Jngen (3 51 "-bs. 1 dßa;JG un-J

BauJNOj

Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Ziff. 1 BauNVO sind gemäß
§ 1 Abs. 6 BauNVQ allgemein ZUlässig.

Schriftliche Festsetzungen

in Kraft.

Der räumlJ.cl,e G(;ltur>,=!<!:>erelch eniibt sich aus jer

2. Sc~rl~lll::~.e fl:sol ..... t:,;Jr.':en

fcst~ct~Unq l~ Plan j § ~ Z~~:. 1

1. Zeichn'_ t"lscl.C' r .. (t 1:"1 '<;:-n

I BaunuLzun~sverorJ~unq J. § 73 are Landcsbauorcn:Jna

§ 2 6estanc![I.-l]e ~e" h~ .....: : ...!Jla:'h,s:

§ Räumlicher G~lt.lnosber~lc~:

orcnung ft:r B3ticn-I\Urtt(;r;~!Jt:rl1 11'1 der )C'weils l;fijlt._~cn

Fassung hat d~r GC'r"t.-inccrat. dr·n B,_b.:Ju:'::'lqs;:>lan M

l~uf~lnmJ eh r §§ 1,,: und 8-1

als Salz~ng beschlossen.

cel" Veroninuno Cl.>!.l Jlt b<'l1,.lJ.;h... :::Jt::u,,' (le)" Gr'..lndstticke

B.

1.

1.1

1. 1. 1

Lln(an.:::t.>l..,)c", an der GrundstücKS:l;u[a.,rten sind v'm I.lt>r

~runtist~c~sgre:lze mindestens 6,0 m z<1rw~kzuverse:.ze~.
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Planungsabteilung

BEG R ü NDUN G

(§ 9 Abs. 8 BBauG)

Wiesloch, 21.08.1986
602-Ke-$t

zur Bebauungsp 1anänderung "Lempen se i tenäcker"

in Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis
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1.0 Allgemeines

1.1 Der Bebauungsplan "Lempenseitenäcker" \'Iurde am 23.11.1972 vom Regie

rungspräsidium Karlsruhe mit Erlaß Nr. 13-24/0220/109 genehmigt. In
dieser Genehmigung wurde jedoch der südliche Teil (südlich der Straße

"Lempenseite") ausgespart.

1.2 SUdl ich der Straße "lempenseite" wurde aufgrund verschiedener Einwen

dungen ein geänderter Bebauungsplan aufgestellt. Dieser erhielt am

12.03.1974 vom Re1ierungspräsidium Karlsruhe unter obengenannter Erlaß

nummer die Genehmigung. Der Bebauungsplan trägt die Bezeichnung
"Lempenseitenäcker südlicher Tei 1".

1.3 Das Gebiet der Bebauungsplanänderung liegt ca. 800 m südwestlich des
Stadtkerns. Es wird begrenzt:

im Norden von der Nebenbahnlinie und der Güterstraße im Bahnhofsbe
reich

im Osten durch die Hauptstraße

im Süden durch die Straße "Lempenseite" und

im Westen durch das Gelände der KleintierzüchterWiesloch.

2.0 Nutzung

2.1 Vorhandene Nutzung
Das Misch- und Gewerbegebiet~wird genutzt von Handwerksbetrieben (Sani

tärgeschäft. Gipsergeschäft, Raumausstatter, Kfz-Handwerk) sowie eini
gen Groß- und Einzelhändlern (Baustoffe, Bürobedarf, Modellflug u. a.).

Auf einem großen Teil des Mischgebietes befindet sich die Betriebsver
waltung Kurpfalz der Badenwerk AG (Verwaltung und Betriebshof).
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2.2 Zulässige Nutzung
Der Bebauungsplan "lempenseitenacker" setzt das Gebiet nördlich der

Straße "lempenseite" als Gewerbegebiet und Mischgebiet fest. Einschrän

kungen in der Nutzung enthält der Bebauungsplan keine. Rechtsgrundlage

für die bauliche Nutzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes ist die

Baunutzungsverordnung von 1968. Hiernach sind Verbrauchermärkte sowohl

in Gewerhegebieten als auch in Mischgebieten zulässig, soweit sie nicht

der übergemeindlichen Versorgung dienen und nicht unter die Vorschrif
ten des § 11 Baunutzungsverordnung 1968 fallen.

'_ 3.0 Änderungen gegenüber dem vorhandenen Plan

3.1 Das Mittelzentrum Wiesloch ist nach den Festsetzungen des Regionalpla
nes weiter auszubauen. Dabei genießt ein Zusammenhalten und Zusammen

bringen der Einkaufsfunktion im Kernbereich einen hohen Stellenwert.

Die Zentrumsfunktion soll durch Erweiterungsflächen für Dienstleistung

und Einzelhandel. vor allem im Kernbereich und in Verbindung mit Sanie
rungsmaßnahmen. gestärkt und ausgebaut werden.

1979/80 wurde von der BBE-Unternehmensberatung GmbH, Köln, ein Struk
turgutachten für Wiesloch als Versorgungszentrum erstellt. In dieser

Untersuchung wurde u. a. festgestellt. daß die Einzelhandelsstruktur
als ausgewogen und ausgeglichen zu beurteilen ist. Diese Aussage gilt

sowohl für die Flächenrelation Facheinzelhandel: Waren haus unternehmen
als auch innerhalb der Wirtschaftsgruppierungen. Großflächige Einzel

handelsbetriebe sollten auf absehbare Zeit nicht zugelassen werden. um

die gesunde Struktur der Gesamtstadt nicht zu gefährden.

Im Rahmen der Altstadtsanierung wurden in den 20 Jahren erhebliche An

strengungen unternommen; um die obengenannten Ziele zu erreichen. Von
privater und öffentlicher Seite wurden über 120 Mio DM investiert, um

einen funktionsfähigen Stadtkern aufzubauen.
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In den letzten Jahren häuften sich die Anfragen von Supermärkten, Ver
brauchermärkten u. ä. nach Grundstücken bzw. Umnutzungsmoglichkeiten

vorhandener Betriebe in Stadtrandlagen. Gerade solche, sehr aggressiv

arbeitende Vertriebsformen tragen zu einer städtebaulich-funktionellen

Aushöhlung der Altstadt bei. Durch eine Konzentration, insbesondere am
westlichen Stadtrand, besteht sogar die Gefahr der Bildung eines Sub

zentrums mit gravierenden Auswirkungen auf die derzeit ausgewogene Ein

zelhandelsstruktur in ihrer städtebaulichen Funktion.

AUfgrund der Baunutzungsverordnung von 1968 sind in Gewerbegebieten und
Mischgebieten auch großflächige Einzelhandelsbetriebe, Verbrauchermärk

te u. ä. zulässig, sofern sie eine nicht Ubergemeindliche Versorgung
bieten und nicht unter die Vorschriften des § 11 Abs. 3 BauNVO 68 fal

len. Da bereits einige vergleichbare Betriebsformen in den vorhandenen
Gewerbegebieten ansässig sind, reicht eine Anpassung an die ßaunut~

zungsverordnung von 1977 nicht aus, es ist vielmehr ein Ausschluß der
entsprechenden Nutzungen erforderlich, um städtebauliche Fehlentwick

lungen zu vermeiden.

3.2 Änderungen gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan von 1972/73
Handels- und Einzelshandelsbetriebe mit Verkauf an Endverbraucher sind
im gesamten Geltungsbereich nicht zugelassen. Ausgenommen hiervon sind

Betriebe. die in Verbindung mit handwerklichen Dienstleistungen stehen

\--' und von denen keine Auswirkungen im Sinne der Ziff. 3.1 dieser Begrün

dung ausgehen. Auch Betriebe, die der Gebietsversorgung dienen, sind in
diesem Änderungsgehiet zulässig. Vorhandene Handels- und Einzelhandels

betriebe sind in ihrem Bestand geschützt, die Betriebsstruktur sollte
jedoch erhalten bleiben. Der Bestandsschutz schließt auch betriebsnot

wendige Erweiterungen mit ein.

Die Geschoßflächenzahlen wurden im Gewerbegebiet auf das innerhalb
der überbauharen Fläche mögliche Volumen gegenüber dem rechtskräfti

gen Bebauungsplan reduziert, wo dies erforderlich war.
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Die schriftlichen Festsetzungen sind den neueren Rechtsgrundlagen
(BauNVO, LBG) angepaßt worden.

Wiesloch, August 1986

Stadtbauamt

Planungsabteilung:

~
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Ausgl!hrtigt

WIesloch. dtn 1.7.1987

C. Beschlüsse u. Genehmigun!l.!.!!
Do.. ,;C!r. :r.•. t",): h~: "':::-.. li. (1 531,G olm 18,1.1981.

,

J
Dure:

vom 9.7.1987

t;\j:-.crcn ':cro.:-'lt.unasbchörde ; sithe unten

.,"\P..~T . ir!~

~.. ~t J: Helmt!t' '0""
<',' BUllIGI" fo ....r-

/f; t. '0 "rgermeister
I ES"

Gcnen~lgung acmäB § 12 B&auG

ist der Bebauungs?lan am 9.1. 1981

,

, ;'"1ltzdr
~. Bürgllrme.' ....,

J:, I ~~ gcrmClister

Wlcslo~h. den 9.7.1987

Astor

rechtsverbindlich ge~ordcn.

•

11.9.1986

9.11.1986

U.19H

-<.1'0,
~ .

blS clnschlie&lich

,'" 19.1.1987

6.10.86

~.t, 1 :";.

vom

nach OctS~b)lc~e= a~kanntmachung am

Dnr aeI3CJn9Se~~~_=f nat gernä~ § 2 ~ (6) BRauG

öffentlich aufgelegen.

K':'cslc:::h. den 29.1.1987

Ocr Bchauu~gs?lan wurde aemtiß § 10 BBauG und § 73 LBO

in \·c;d:~i.nc.ung ::it. § 4 GO durch Beschluß des Ccmeincerates

vo:!: 28.1.1987

als Sa~2un9 beschlossen.

Wlcsloch, den 29.1.1987


